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Ergebnisse 
- Der Überschuldungsindex sinkt auf 62. 

- Die Zahl der Vollstreckungssachen sinkt im dritten Jahr in Folge. 

- Die Zahl der abgegebenen Vermögensauskünfte sinkt im siebten Jahr in Folge. 

- In 2022 beantragten nahezu so viele Menschen ein Verbraucherinsolvenzverfahren, wie 

zuletzt 2017. Im Jahresverlauf des aktuellen Jahres 2023 entspricht die Zahl der eröffneten 

IK-Verfahren allerdings nahezu der Zahl des Jahres 2022 und steigt demnach derzeit nicht 

weiter. 

- Gestiegen ist die Zahl der gerichtlichen Mahnverfahren. 2022 sind 10 % mehr Verfahren 

beantragt worden, wie im Jahr zuvor.  

- Die neu hinzugezogenen Daten bestätigen sehr deutlich die positive Entwicklung des Index 

bis 2020. In den Jahren 2021 und 2022 zeigen die Daten keine einheitliche Entwicklung.  

Folgende Indikatoren werden in diesem Bericht vorgestellt.  

Entwicklung der Indikatoren bis zu den 
Jahren 

2010 - 
2019 

bis 2021 bis 2022 

Indikatoren des Überschuldungsindex    

Abgegebene Vermögensauskünfte    

Eröffnete IK-Verfahren    

Vollstreckungssachen    

Gerichtliche Mahnverfahren    

    

Weitere Indikatoren    

Stromsperren    

Gassperren    

Zwangsräumungen    

    

Kurzfristige Kredite an Privatpersonen    

Mittelfristige Kredite an Privatpersonen    

    

Indikatoren aus EU-Silc    
Unfähigkeit, finanziell zurecht zu kommen    
Finanzielle Unfähigkeit, unerwartete Ausgaben zu 
bestreiten 

   

Rückstände bei Rechnung von Versorgungsbetrieben    
Rückstände bei Hypotheken oder Mietzahlungen    

    

Reallohnindex    

Arbeitslosenquote    

 

Vorbemerkung 
In diesen nun sechsten jährlichen Bericht zur Überschuldungssituation in Deutschland fließen neben 

der Gerichtsstatistik des Jahres 2022 auch die aktuelleren monatlich veröffentlichten Daten der 

Insolvenzstatistik mit ein.  

Während der Überschuldungsindex weiter der Kern dieses Berichtes bleibt, wird dieser zudem mit 

Daten angereichert, die weitere Facetten des Überschuldungsgeschehens im Bereich der privaten 
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Haushalte sinnvoll nachzeichnen, bzw. wie die Arbeitslosenquote oder der Reallohnindex Bedeutung 

für das Überschuldungsgeschehen haben.   

Die neu mit dargestellten Daten sind zunächst eine persönliche Auswahl. Die Zusammenstellung 

stellt den Anfang eines Versuches dar, Überschuldung als Ergebnis gesamtgesellschaftlicher Prozesse 

zu verstehen. Die bisherige Fokussierung auf bestimmte Daten aus der Gerichts- und 

Überschuldungsstatistik beschreiben das Phänomen der Überschuldung nur unzureichend. Hinzu 

kommen jetzt Daten aus der EU-SILC Erhebung, deren Ziel es ist, die Lebensverhältnisse privater 

Haushalte in Europa über den Zeitverlauf vergleichbar zu beobachten. Hieraus werden Daten für 

Deutschland aus dem Teil der Studie genutzt, die die soziale bzw. wirtschaftliche Exklusion erfassen. 

(Anhang A) 

Die Bundesnetzagentur veröffentlicht Daten zum Geschehen im Zusammenhang mit Strom- und 

Gassperren. Auch dies ist meist Ausdruck von existentieller Exklusion aufgrund von 

Zahlungsrückständen. (Anhang B) 

Seit 2020 werden auch die Daten der Zwangsräumungen statistisch erfasst. Dazu werden in diesem 

Bericht Ergebnisse aus einer Antwort der Bundesregierung genutzt. Diese Daten sind derzeit noch 

nicht unmittelbar öffentlich zugänglich. (Anhang C) 

Desweiteren werden Entwicklungen des Kreditgeschehens erfasst. Dabei begrenze ich mich auf die 

Volumen der kurz- und mittelfristig vergebenen Kredite an Privathaushalte. (Anhang D) 

Ergänzend werfe ich einen Blick in die PHF-Statistik der Deutschen Bundesbank. Mit dieser Reihe will 

die Bundesbank die wirtschaftliche Lage der deutschen Haushalte beobachten. Ausgewählte Daten 

hieraus sind hilfreich, die Kreditbelastung privater Haushalte nachzuvollziehen.  (Anhang E) 

Ebenso hat die Entwicklung der Arbeitslosigkeit und die Entwicklung der verfügbaren 

Realeinkommen Einfluss auf die Zahlungsfähigkeit von Haushalten.  (Anhang F & G) 

Im Anhang H finden sich, wie gewohnt, Erläuterungen zu den Indikatoren des Überschuldungsindex. 

Entwicklung des Überschuldungsindex 
Im Vergleich zu 2021 sank der Index um 7 Punkte. Darin spiegelt sich womöglich noch immer die 

große Zahl der Verbraucherinsolvenzen des Jahres 2021, ein Nachholeffekt aufgrund der 

angekündigten Insolvenzreform im Jahr 2020, die einen großen Teil der Insolvenzschuldner*innen 

veranlasst hatte, mit der Antragstellung bis ins Jahr 2021 zu warten. Damit liegt der Index im 
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Vergleich der Vorjahre weiter sehr niedrig.  Noch zeigt sich im Überschuldungsindex nicht, dass die 

Inflation sich nachhaltig auf die Zahlungsfähigkeit von Haushalten auswirkt. Allerdings ist die Zahl der 

gerichtlichen Mahnverfahren in 2022 gestiegen, die jedoch nicht mehr in den Überschuldungsindex 

einfließen. 

Die Entwicklung des Index bis 2019 wird sehr deutlich von der EU-Silc-Studie zur finanziellen 

Exklusion bestätigt. Die für diesen Bericht ausgewählten Daten bestätigen, dass sich die 

wirtschaftliche Situation für Haushalte mit niedrigem Einkommen in der Zeit vor der Pandemie 

sichtbar erholt hat. Seit 2020 ist das Bild differenzierter. Aber auch bis 2022 erreicht keiner der 

Indikatoren mit Abstand die Werte, die noch 10 Jahre zuvor zu beobachten waren.  

Auch die Strom- und Gassperren sinken sehr deutlich bis 2020 und sind im Jahr 2021 leicht gestiegen. 

Zu Zwangsräumungen liegen keine langen Reihen vor. In der Zeit von 2020 bis 2021 sank die Zahl der 

Zwangsräumungen um 5 %.  

Es wird kolportiert, der Dispokredit sei der Einstieg in die Ver- und Überschuldung. Im Jahr 2000 lag 

das Volumen der kurzfristig an Privathaushalte vergebenen Kredite bei rund 50 Mrd. Euro. Bis ins 

Jahr 2021 ist dieses Volumen auf 27 Mrd. Euro gesunken und seither um rund 10 % gestiegen. Unter 

Berücksichtigung der Kaufkraft sähe der Rückgang noch viel deutlicher aus.  

Bei den normalen Verbraucherkrediten bis zu einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren sieht die Entwicklung 

anders aus. Bis Ende 2019 stieg der Volumen dieser Kredite über viele Jahre stetig auf 81 Mrd. Euro. 

In den letzten drei Jahren sank das Volumen um 16 % auf rund 72 Mrd. Euro. 

 

Die einzelnen neuen Daten werden in den jeweiligen Anhängen noch einmal ausführlicher 

besprochen. Es folgen die Auswertungen der einzelnen Indikatoren des Index. 

Vollstreckungssachen 
Die Zahl der Vollstreckungssachen nimmt weiterhin ab und ist im Vergleich zum Höchststand im Jahr 

2016 um 26 % gesunken. Das ist insofern erstaunlich, als dass in der Zeit vor der Pandemie das 

Vollstreckungsgeschehen viele Jahre nahezu gleichbleibend war. In der Regel steht ein gerichtliches 

Mahnverfahren vor einer Vollstreckung. Die Zahl dieser Verfahren ist im vergangenen Jahr erheblich 

gestiegen.   

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das verhältnismäßig niedrige (und nicht 

steigende) Kreditvolumina bei Konsumentenkrediten und eine stabil niedrige Arbeitslosigkeit 

dafür sprechen, dass die Zahlungsfähigkeit privater Haushalte auch in naher Zukunft nicht 

erheblich belastet sein wird. Leicht gestiegene Fallzahlen bei den gerichtlichen Mahnverfahren 

und die gestiegene Zahl an Stromsperren sind dagegen besorgniserregend.  

Die sinkende Kaufkraft trifft derzeit auf eine alternde Gesellschaft. Die geburtenstarken 

Jahrgänge sind inzwischen fast 60 Jahre und älter, Lebensphasen also, in denen der 

Kreditbedarf in der Regel sinkt. Dies lässt hoffen, dass die Betroffenheit von Überschuldung 

nicht in dem Maße zunimmt, wie wir dies in den ersten beiden Jahrzehnten des Jahrhunderts 

noch erlebt haben.   
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Quelle: Destatis, eigene Darstellung 

Quelle: Destatis, eigene Darstellung 
 

 

Eröffnete IK-Verfahren 
Die aufgrund einer angekündigten Gesetzesreform auf das Jahr 2021 verschobene Insolvenz-

Antragstellung vieler Schuldner*innen macht es nicht leicht, eine Entwicklung während der beiden 

Pandemiejahre sinnvoll nachzuzeichnen. Deutlich wird, dass die Zahl der Verfahren im Jahr 2022 

sichtbar höher liegt, als in der Zeit vor der Pandemie, ohne jedoch die Höhen zu erreichen, die wir 

noch Anfang des letzten Jahrzehnts hatten. 

 

 

Betrachten wir die Monatswerte bis zum Juli 2023 wird jedoch eine Stagnation deutlich. Die Zahl der 

Antragstellung schwankt seit August 2021 um einen Wert von rund 6.200 eröffnete IK-Verfahren pro 

Monat. 

Die hier betrachtete Zahl beinhaltet die Insolvenzverfahren für Verbraucher*innen und sowie die 

Insolvenzverfahren für ehemals Selbständige, der Vermögensverhältnisse als überschaubar gelten 

und die deshalb ebenfalls das vereinfachte Insolvenzverfahren (IK-Verfahren) nutzen. Der Anteil an 

ehemals Selbständigen an den IK-Verfahren bleibt weiter hoch und hat im Juli 2023 mit 12,7 % seinen 

bisherigen Höhepunkt erreicht.   

 -  
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Quelle: Destatis, eigene Darstellung 

Quelle: Destatis, eigene Darstellung 

 

 

Vermögensauskunft 
Die Zahl der abgegebenen Vermögensauskünfte sinkt weiter erheblich. Aufgrund einer Novellierung 

der Befugnisse für Gerichtsvollzieher*innen verliert die Vermögensauskunft jedoch an Bedeutung.  

War die Vermögensauskunft früher die wesentliche Quelle zur Informationsbeschaffung, haben 

Gerichtsvollzieher*innen jetzt die Möglichkeiten, Informationen zum Beispiel über Girokonten oder 

KFZ-Eigentum von anderen Behörden anzufordern, wenn Überschuldete ihrer Pflicht zur Abgabe der 

Vermögensauskunft nicht nachkommen.1 Zwar besteht die Drohung der Erzwingungshaft weiter im 

Raum. Es wirkt jedoch so, dass immer weniger Gläubiger dieses Druckmittel nutzen, weil sie die 

erforderlichen Informationen auch auf leichterem und schnellerem Weg bekommen. 

Möglicherweise ist inzwischen die Eintragung ins Schuldnerverzeichnis aussagekräftiger, weil dies 

sowohl bei der Abgabe des Vermögensverzeichnis geschieht, als auch bei dem Versäumen des 

Termins. Allerdings verändert dies nicht den Trend, denn auch die Eintragungsanordnungen sinken. 

Im Jahr 2022 war die Reduktion mit 13 % so hoch, wie in keinem der Vorjahre.     
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Quelle: Destatis, eigene Darstellung 

Quelle: Destatis, eigene Darstellung 

 

 

Gerichtliche Mahnverfahren 
Auch die gerichtlichen Mahnverfahren bleiben ein wichtiger Indikator für die Messung des 

Vollstreckungsdrucks, bzw. der Zahlungsfähigkeit von privaten Haushalten. 

Entgegen der bisher betrachteten Indikatoren stieg die Zahl der gerichtlichen Mahnverfahren im 

Berichtsjahr ungewöhnlich deutlich um 11 % im Vergleich zum Vorjahr. 

Gläubiger*innen benötigen den Vollstreckungsbescheid als Ergebnis des gerichtlichen 

Mahnverfahrens, um Zwangsvollstreckungen durchzusetzen. Die gestiegene Zahl könnte darauf 

hindeuten, dass künftig auch mit mehr Zwangsvollstreckungen und Anträgen zur Abgabe der 

Vermögensauskunft zu rechnen ist.    

Eine andere Erklärung könnte darin liegen, dass weniger Schuldner*innen immer mehr 

Einzelforderungen auf sich vereinen. Da die Zahl der unbaren Zahlungsvorgänge und der Online-

Käufe weiter erheblich steigt, wirkt diese Erklärung auf den ersten Blick plausibel, kann aber im 

Rahmen dieses Berichtes nicht belegt werden.  
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Quelle: Destatis, eigene Berechnung 

Quelle: Destatis, eigene Berechnung 

 

Ländergebnisse 
Um eine Vergleichbarkeit herzustellen, beziehen sich die angegebenen Zahlen immer auf Fälle pro 

10.000 Einwohner*innen.  

Grundsätzlich sind die Ergebnisse der Länder untereinander stabil, das heißt die Rangfolge der 

Länder schwankt nur im Detail. Vergleichbar bleibt auch die Spreizung. Während 2022 in Bayern pro 

10.000 Einwohner*innen 5,1 Verbraucherinsolvenzverfahren gezählt wurden, waren es im 

Schlusslicht Bremen mit 16,0 Verfahren mehr als dreimal so viele Fälle.  Bei den Indikatoren 

Vollstreckungssachen und Vermögensauskünfte ist jeweils Sachsen-Anhalt Schlusslicht. Hier sind die 

Fallzahlen im vergangenen Jahr rund doppelt so hoch wie in Bayern, das auch hier die niedrigsten 

Zahlen aufweist. 
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Quelle: Destatis, eigene Berechnung 
 

 

Baden-Württemberg 
      2020 2021 2022 Rang 

Vollstreckungssachen 224,8 200,5 189,4 2 

Vermögensauskunft 47,4 42,5 36,5 2 

Verbraucherinsolvenzverfahren 3,6 7,4 5,7 2 

     Bayern 
      2020 2021 2022 Rang 

Vollstreckungssachen 214,6 197,2 168,7 1 

Vermögensauskunft 39,8 36,7 30,9 1 

Verbraucherinsolvenzverfahren 3,2 6,5 5,1 1 

     Berlin 
      2020 2021 2022 Rang 

Vollstreckungssachen 316,9 293,5 260,9 13 

Vermögensauskunft 65,8 62,1 50,9 8 

Verbraucherinsolvenzverfahren 5,5 10,6 9,7 7 

     Brandenburg 
      2020 2021 2022 Rang 

Vollstreckungssachen 277,9 249,2 221,0 4 

Vermögensauskunft 59,1 55,7 47,6 6 

Verbraucherinsolvenzverfahren 7,2 11,5 10,2 8 
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Bremen 
      2020 2021 2022 Rang 

Vollstreckungssachen 315,4 280,2 267,2 14 

Vermögensauskunft 81,6 90,2 58,7 14 

Verbraucherinsolvenzverfahren 9,9 21,6 16,0 16 

     Hamburg 
      2020 2021 2022 Rang 

Vollstreckungssachen 277,9 252,9 231,6 7 

Vermögensauskunft 49,7 49,1 37,0 3 

Verbraucherinsolvenzverfahren 5,8 15,0 14,6 15 

     Hessen 
      2020 2021 2022 Rang 

Vollstreckungssachen 277,2 257,0 231,1 6 

Vermögensauskunft 58,2 55,7 46,4 5 

Verbraucherinsolvenzverfahren 4,4 9,2 8,4 5 

     Mecklenburg-Vorpommern 
     2020 2021 2022 Rang 

Vollstreckungssachen 291,8 266,9 242,3 10 

Vermögensauskunft 72,1 68,5 57,8 13 

Verbraucherinsolvenzverfahren 6,6 14,5 11,4 13 

 
 

    Niedersachsen 
      2020 2021 2022 Rang 

Vollstreckungssachen 280,3 253,5 236,7 8 

Vermögensauskunft 58,0 54,3 37,1 4 

Verbraucherinsolvenzverfahren 8,9 15,6 13,2 14 

     Nordrhein-Westfalen 
      2020 2021 2022 Rang 

Vollstreckungssachen 316,9 287,2 267,7 15 

Vermögensauskunft 79,9 75,0 64,3 15 

Verbraucherinsolvenzverfahren 6,1 12,7 10,6 10 

     Rheinland-Pfalz 
      2020 2021 2022 Rang 

Vollstreckungssachen 275,3 249,9 236,7 8 

Vermögensauskunft 64,2 61,0 52,4 10 

Verbraucherinsolvenzverfahren 4,6 9,5 7,7 4 
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Saarland 
      2020 2021 2022 Rang 

Vollstreckungssachen 284,9 269,9 245,1 11 

Vermögensauskunft 67,9 63,2 52,4 10 

Verbraucherinsolvenzverfahren 6,7 13,6 10,3 9 

     Sachsen 
      2020 2021 2022 Rang 

Vollstreckungssachen 265,5 239,2 211,0 3 

Vermögensauskunft 64,7 59,6 51,5 9 

Verbraucherinsolvenzverfahren 5,3 10,0 8,5 6 

     Sachsen-Anhalt 
      2020 2021 2022 Rang 

Vollstreckungssachen 366,6 341,1 312,0 16 

Vermögensauskunft 85,5 80,5 72,6 16 

Verbraucherinsolvenzverfahren 8,0 11,1 10,8 11 

     Schleswig-Holstein 
      2020 2021 2022 Rang 

Vollstreckungssachen 269,3 242,5 225,5 5 

Vermögensauskunft 65,5 61,1 50,6 7 

Verbraucherinsolvenzverfahren 6,8 13,6 11,1 12 

      
Thüringen 

      2020 2021 2022 Rang 

Vollstreckungssachen 293,7 268,3 246,7 12 

Vermögensauskunft 68,1 64,7 56,7 12 

Verbraucherinsolvenzverfahren 5,0 8,8 7,7 3 
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Quelle: EU-Silc 

 

Anhang A – EU-Silc 
Die Erhebung erfasst Einkommen und Lebensbedingungen in den europäischen Staaten und macht 

sie so vergleichbar. Dabei werden private Haushalte regelmäßig befragt.  

Dabei differenziert die Studie zwischen Haushalten, deren Einkommen über der 

Armutsgefährdungsschwelle von 60 % des Medians liegen und solchen Haushalten, die darunter 

liegen. Zwar habe ich grundsätzliche Kritik an dieser Schwelle. In diesem Falle ermöglicht diese 

Differenzierung jedoch die Betrachtung der Haushalte, die besonders von Überschuldung gefährdet 

sind. Hier werden daher nur die Daten der Haushalte betrachtet, deren Einkommen bis 60 % des 

Medianeinkommens liegen. Von Bedeutung sind hier Fragen zur materiellen Deprivation, 

insbesondere solche Fragen, die auch in der Schuldnerberatung regelmäßig Thema sind. Für diesen 

Bericht werden nur die deutschen Daten herangezogen. 

Aus dem vorliegenden Datenbestand wird die Entwicklung zu folgenden Fragen dargestellt: 

- Die finanzielle Unfähigkeit, unerwartet anfallende Aufgaben zu bestreiten 

- Unfähigkeit, finanziell zurecht zu kommen.  

- Rückstände bei Rechnungen von Versorgungsbetrieben 

- Zahlungsrückstände bei Hypotheken – oder Mietzahlungen 

Zu den Tabellen: 

Bei Haushalten in Deutschland, deren Einkommen bis 60 % des Medianeinkommens liegen: 
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Die Daten zur wirtschaftlichen Reaktionsfähigkeit eines Haushaltes entsprechen in ihrer Entwicklung 

verblüffend den Daten des Überschuldungsindex. Demnach hatten die Pandemie und die 

Pandemiefolgen keinen unmittelbaren Einfluss auf die Zahlungsfähigkeit.  

 Das sieht bei den tatsächlichen Rückständen bei Strom, Gas und Miete tatsächlich ein wenig anders 

aus. Zwar hatte sich die Situation bis 2019 grundsätzlich verbessert, ist aber im ersten Jahr der 

Pandemie sichtbar gestiegen.  Dennoch gibt es keine einheitliche Entwicklung, schon gar keine 

Explosion der Fälle. Vielmehr bleibt die finanzielle Situation weiter deutlich besser, als noch in den 

Jahren 2014 oder 2015. 
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Quelle: Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt  

Anhang B – Strom- und Gassperren 
In dem Monitoringbericht der Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamtes werden die Strom- 

und Gassperren dokumentiert. Daneben werden auch die Sperrandrohungen erfasst. Nur 3 bis 6 % 

der Sperrandrohungen führen tatsächlich auch zu einer Sperre. 

Zwar lässt sich der Rückgang im Jahr 2020 mit dem Sperrmoratorium erklären, dennoch blieben die 

Sperren auch 2021 deutlich hinter den Zahlen aus den Jahren 2019 zurück. Die gestiegenen Zahlen in 

2021 erklärt die Bundesnetzagentur auch mit einem Nachholeffekt aufgrund des Sperrmoratoriums 

im Jahr zuvor.2  

Ab 2021 haben sich auch die Modalitäten verändert. Inzwischen sind die Versorger verpflichtet, 

Rückzahlungsvereinbarungen zu treffen. Inwiefern diese Verpflichtung tatsächliche Auswirkungen 

auf die Vermeidung von Stromsperren hat, lässt sich hieraus nicht erkennen.  

Die Spreizung zwischen den Ländern ist erheblich. Während in Baden-Württemberg auf 10.000 

Einwohnende 14,7 Stromsperren kommen, sind es in Bremen 59,7 Sperrungen. 

Gassperren spielen eine untergeordnete Rolle und treffen überwiegend Haushalte in 

Einfamilienhäusern. In Wohnblöcken haben Miethaushalte in der Regel keinen eigenen Vertrag mit 

Gasversorgern. Die Entwicklung ist mit den Stromsperren vergleichbar.      

  

  

                                                           
2 Bundessnetzagentur u.a. (2023): S. 288ff 
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Anhang C – Zwangsräumungen 
Zwangsräumungen sind unmittelbarer Ausdruck sozialer und wirtschaftlicher Deprivation. 

Entsprechend dem subjektiven Eindruck aus der Schuldnerberatung in einer nordostdeutschen 

ländlich geprägten Region führen Zwangsräumungen oft nicht zu Obdachlosigkeit. Viele Betroffene 

finden zunächst bei Bekannten oder in der Familie Unterschlupf. Seltener landen zwangsgeräumte 

Haushalte in der Obdachlosenunterkunft.   

Dennoch ist dieser existentielle Einschnitt eine Zäsur. Oft verlieren die Betroffenen den gesamten 

Hausrat, inklusive persönlicher Erinnerungsstücke und alle Unterlagen. Mit dieser Erfahrung wird es 

immer schwieriger, eine neue Wohnung zu finden. Das gilt verstärkt in den Regionen mit einem sehr 

angespannten Wohnungsmarkt.  

Die Daten zu Zwangsräumungen scheinen nicht öffentlich zugänglich. Hier werden Daten aus der 

Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Der Linken herangezogen. Es 

fehlen Zahlen für Schleswig-Holstein. 

Trotz Pandemie hat sich die Zahl der Zwangsräumungen von 2020 bis 2021 um 5 % auf 29.001 Fälle 

reduziert. Pro 10.000 Einwohner*innen sind 3,5 Zwangsräumungen in 2021 zu verzeichnen gewesen. 

Die geringste Rate an Zwangsräumungen verzeichnet Baden-Württemberg mit 1,5 

Zwangsräumungen pro 10.000 Einwohner*innen. In Bremen lag diese Zahl bei 6,6.    
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https://dserver.bundestag.de/btd/20/047/2004776.pdf
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Anhang D – Summe der vergebenen kurz- und mittelfristigen Kredite an 

Privathaushalte 
Kredite von Banken machen in der Gesamtsumme den mit Abstand höchsten Teil der Forderungen 

von Überschuldeten in Schuldnerberatungsstellen aus.3 Daraus wiederum stellen die klassischen 

Verbraucherkredite wiederum mit Abstand den größten Teil der Bankschulden. So hatten 34,3 % der 

Ratsuchenden in Beratungsstellen Verbraucherkreditschulden, 29,3 % waren mit Dispokrediten und 

vergleichbaren Krediten verschuldet und nur 2,4 % der Betroffenen sind mit einer 

Immobilienfinanzierung gescheitert.4 Für diesen Bericht wird nun angenommen, dass die 

Gesamtsumme der an Privathaushalte vergebenen Kredite erheblichen Einfluss auf die 

Zahlungsfähigkeit dieser Haushalte hat, weil die Tilgung dieser Kredite den finanziellen Spielraums 

teils erheblich einschränkt.    

In der regelmäßigen Berichterstattung der Bundesbank 

werden die Bilanzpositionen nach unterschiedlichen 

Schuldner*innengruppen differenziert. Für diesen 

Bericht wurden Zeitreihen von Krediten an wirtschaftlich 

unselbständige Privathaushalte ausgewertet. 

Unter kurzfristigen Krediten werden alle Kredite 

zusammengefasst, deren Kündigungsfristen unterhalb 

von 12 Monaten liegen. Neben den Dispokrediten 

gehören dazu  auch Kreditkartenkredite und 

revolvierende Kredite.  

Mittelfristige Kredite haben eine Laufzeit von 12 bis 60 

Monate.  

Die Inanspruchnahme kurzfristiger Kredite ist von 2010 

bis 2023 von rund 40 Mrd. € auf rund 30 Mrd. € 

gesunken. Unter Berücksichtigung der Kaufkraft fällt der 

Rückgang noch viel erheblicher aus. Nachdem die 

Inanspruchnahme im Jahr 2019 gestiegen ist, sank der 

Gesamtbetrag im ersten Jahr der Pandemie sichtbar, um 

dann wieder zu steigen. Im Jahr 2023 pendelt der Betrag 

um 30 Mrd €. Wird der absolute Tiefstand der letzten 

Jahre als Grundlage genommen, stieg das Kreditvolumen 

in den vergangenen zwei Jahren um 12 %. 

Kaufkraftbereinigt marginalisiert sich diese Steigerung 

allerdings.    

Das Volumen der klassischen Konsumentenkredite stieg 

kontinuierlich bis 2019 auf über 80 Mrd. €. Seither fällt  

die Inanspruchnahme deutlich und lag im September 2023 bei 69,7 Mrd. €. 

Wird die Inflation berücksichtigt, kann herausgestellt werden, dass die Kreditbelastung der 

Privathaushalte in den vergangenen Jahren trotz Pandemie und Inflation gesunken ist.  

                                                           
3 Peters u.a. (2023): S. 45 
4 Destatis (2022): S.12 
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Der Risiko- und Kreditkompass der Schufa bestätigt die Abnahme der Kreditvolumina großer 

Verbraucherkredite in den Jahren 2021 und 2022. Allerdings habe vor allem die Zahl der kleinen 

Kredite bis 1.000 € rasant zugenommen, was vor allem an den Buy-now-pay-later Krediten gelegen 

habe.5 Insgesamt konstatiert die Schufa einen Langzeitrend: „Immer weniger Personen haben immer 

mehr Kredite“6   

 

Möglicherweise hängt die sinkende Kreditaufnahme auch mit der sich verschiebenden 

Alterspyramide zusammen. Während die geburtenstarken Jahrgänge inzwischen 60 Jahre und älter 

werden, sinkt die Zahl der Kreditnehmenden ab 60 Jahre deutlich7.   

Auch bei den Überschuldeten beträgt der Anteil der über 60jährigen lediglich 12 %8, während sie 

einen Anteil von 29.5 % an der Gesamtbevölkerung stellen.   

                                                           
5 Schufa (2023): S. 9 
6 ebd: S. 16 
7 ebd: S. 18  
8 Peters u.a. (2023): S. 31 

Quelle: Deutsche Bundesbank (2023), eigene Darstellung 
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Anhang E – PFH – Studie zur wirtschaftlichen Lage privater Haushalte  
Die Reduktion der Kreditverschuldung von Privathaushalten, wie im Anhang D dargestellt, entspricht 

der sinkenden Belastung privater Haushalte mit dem Schuldendienst.  

Seit 2010 reduzierte sich die Kreditbelastung laut PHF-Studie der Bundesbank für nahezu alle 

Haushalte. Im Jahr 2010/2011 lag die Belastung bei 10 % der Haushalte mit dem höchsten 

Schuldendienst bei knapp 50 % des Nettoeinkommens. Für dasselbe Dezil sank der Schuldendienst  

auf etwa 35 % des Einkommens im Jahr 2021. 

 

„Dies deutet darauf hin, dass sich für das Gros der verschuldeten Haushalte die finanziellen 

Belastungen durch die Schuldentilgung reduziert haben, wenngleich nach wie vor gut 15% aller 

verschuldeten Haushalte mehr als 30 % ihres Haushaltseinkommens für Zinszahlungen und die 

Tilgung von Krediten aufwenden müssen. Solche Haushalte mit relativ hohem Schuldendienst, finden 

sich entlang der gesamten Nettoeinkommensverteilung und nicht etwa nur bei den 

einkommensärmeren Haushalten.“9 

 

 

  

                                                           
9 Bundesbank Monatsbericht 04/2023, S. 43 

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/forschung/haushaltsstudie/ergebnisse
https://www.bundesbank.de/de/publikationen/berichte/monatsberichte/monatsbericht-april-2023-764252
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Anhang F und G – Reallohnindex und Arbeitslosigkeit 
Die Berücksichtigung des Reallohnindex in diesem Bericht folgt der Annahme, dass die zur Verfügung 

stehende Kaufkraft maßgeblich für die Zahlungsfähigkeit ist. Sinkt also das real verfügbare 

Einkommen privater Haushalte, sinkt damit auch der finanzielle Spielraum und die Möglichkeit, 

Rücklagen zu bilden. Zunächst ist bis 2019 ein sichtbar steigendes reales Lohneinkommen erkennbar. 

Das passt zu den Daten des Überschuldungsindex. Der Reallohnindex ist seit 2020 rückläufig, mit 

einer deutlichen Stufe in 2022.  

Nicht erkennbar ist, wie gut es dem Staat gelingt, diese Kaufkraftverluste aus Lohneinkünften  durch 

Sozialleistungen auszugleichen.     

 

 

Von diesen realen Lohnzuwächsen bis 2019 haben mehr Arbeitnehmer*innen profitiert. Die 

Arbeitslosenquote war rückläufig und ist im Jahr der Pandemie deutlich gestiegen. Trotz Zuzug der 

Ukraine-Geflüchteten im Jahr 2022 ist die Arbeitslosenquote in diesem Jahr deutlich gesunken.   
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Anhang H – Erläuterungen 

Methodik 

Dem Index liegen die drei Indikatoren 

- Vollstreckungssachen 

- Eröffnete Verbraucherinsolvenzverfahren 

- Hinterlegte Vermögensverzeichnisse  

zugrunde. Dabei ist der erstgenannte Indikator mit 20 % gewichtet, die beiden anderen fließen mit je 

40 % in den Index ein.  Während sowohl das Verbraucherinsolvenzverfahren als auch die 

Vermögensauskunft als finale Vollstreckungshandlungen an konkreten zahlungsunfähigen Personen 

zu bezeichnen sind, müssen die mit Vollstreckungssachen gemessenen gerichtlichen Verfahren noch 

nicht Ausdruck einer manifesten Überschuldung sein. Aus den Vollstreckungssachen ergibt sich nicht 

unmittelbar und sicher eine konkrete Zahlungsunfähigkeit. Daher wird dieser Indikator geringer 

gewichtet.   

Ausgangspunkt ist das Jahr 2010. Für jeden Indikator wird jeweils die Veränderung zum Jahr 2010 

berechnet. Diese Veränderung fließt mit der entsprechenden Gewichtung in den Index ein.   

Bei der Messung der Überschuldungsentwicklung mit den genutzten zivilgerichtlichen Daten fehlt die 

Entwicklung der Zahl der öffentlich rechtlichen Forderungen.  

Neben dem Verbraucherinsolvenzverfahren müssen unter bestimmten Voraussetzungen 

Privatpersonen auch ein sogenanntes Regelinsolvenzverfahren beantragen. Die so Betroffenen 

bleiben bei diesem Indikator unberücksichtigt.  

Im Jahr 2013 wurde die bis dahin erforderliche „eidesstattliche Versicherung“ durch die 

„Vermögensauskunft“ ersetzt. Die Verfahren unterscheiden sich leicht. Vor allem kann die 

Vermögensauskunft nunmehr alle zwei Jahre (zuvor drei Jahre) verlangt werden. Im Übergang haben 

Gerichte, wie sich aus der Auswertung der Landesdaten ergibt, die Daten zur Vermögensauskunft 

nicht oder verspätet gemeldet, so dass die Datenbasis für die Jahre 2013 und 2014 nicht ganz 

zuverlässig ist. Als Indikator werden die statistischen Daten nahtlos verwendet.         

Erst ab 2006 kann das im Jahr 1999 eingeführte Verbraucherinsolvenzverfahren als neues 

Rechtsinstitut vollständig durchgesetzt gelten. Daher ist der Index bis 2005 nicht aussagekräftig. 

Quelle der Daten ist die Gerichtsstatistik des Bundesamtes für Statistik, Zivilgerichte - Fachreihe 10, 

Reihe 2.1. 

Hinterlegte Vermögensverzeichnisse 

Die Vermögensauskunft stellt die abschließende Stufe in einer Schuldnerkarriere dar. Es ist die 

manifestierte Überschuldung, in der der Schuldner gezwungen wird, an Eidesstatt seine 

Vermögensverhältnisse wahrheitsgemäß offen zu legen. In der Regel können in der 

Vermögensauskunft keine pfändbaren Vermögenswerte mehr angegeben werden. Diese sind meist 

schon vorher verwertet oder mit Sicherungsrechten belastet. Gläubiger nutzen die aus der 

Vermögensauskunft gewonnenen Daten schließlich für Vorratspfändungen bei der kontoführenden 

Bank, dem Finanzamt oder dem Vermieter, sofern der Vermieter eine Kaution einbehalten hat. Da 

die Vermögensauskunft die eidesstattliche Versicherung unmittelbar abgelöst hat, werden die Daten 

in der Zeitreihe nahtlos betrachtet. 
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Die Vermögensauskunft ist damit ein eindeutiger Indikator zur Feststellung einer Zahlungsunfähigkeit 

eines Haushaltes. Ob dies als Indikator für die Überschuldung privater Haushalte noch hinreichend 

ist, muss geprüft werden. Die Abgabe der Vermögensauskunft ist für die Gläubiger nicht mehr 

erforderlich. Gerichtsvollzieher*innen haben inzwischen erweiterte Befugnisse wesentliche 

Informationen über andere staatliche Behörden einzuholen. Die Durchsetzung der Abgabe der 

Vermögensauskunft hat deutlich nachgelassen.    

Eröffnete Verbraucherinsolvenzverfahren 

Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist ein besonderer Zeitpunkt im Verlauf einer 

Verschuldungsbiographie. Dieser kann als Wendepunkt bezeichnet werden. Ab diesem Zeitpunkt 

kann die Überschuldung als reguliert gelten. Die Schulden des Haushaltes bestehen zunächst jedoch 

weiterhin.    

Die Entwicklung der Zahl der Verbraucherinsolvenzen nimmt bis 2010 einen anderen Verlauf als die 

weiteren Daten aus der Gerichtsstatistik. Es ist davon auszugehen, dass sich das Verfahren als 

Rechtsinstitut erst im Jahr 2006 vollständig durchgesetzt hat, nachdem es 1999 eingeführt und 2001 

hinsichtlich einer breiten Nutzbarkeit reformiert wurde. Die Entwicklung bis 2010 lässt vermuten, 

dass es so lange gedauert hat, bis die meisten Altfälle abgearbeitet wurden. Ab 2010 reduziert sich 

die Zahl der eröffneten Verbraucherinsolvenzen kontinuierlich und folgt damit dem Trend der 

weiteren Indikatoren. Für die Zeit vor 2006 sind die Daten für den Index daher nicht wirklich nutzbar.  

Das Verbraucherinsolvenzverfahren ist das wesentliche Verfahren, das zahlungsunfähigen 

Schuldnern die Möglichkeit gibt, wieder schuldenfrei zu werden.  

Ausgewertet werden die eröffneten IK-Verfahren, die Verbraucher*innen und ehemals 

Selbstständigen offen stehen, die übersichtliche Vermögensverhältnisse haben. 

Mahnverfahren 

In einem gerichtlichen Mahnverfahren manifestiert sich eine dauerhafte Zahlungsproblematik für 

eine bestimmte Forderung. Durch das Entstehen weiterer Kosten wird es für den Schuldner darüber 

hinaus immer schwieriger, eine Lösung zu finden. Ein erfolgreiches Mahnverfahren ermöglicht dem 

Gläubiger schließlich, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen durchzuführen, ohne mit einer förmlichen 

Klage die Forderung gerichtlich feststellen zu lassen. Das Mahnverfahren geht der 

Vermögensauskunft und den Vollstreckungssachen voran. Da für viele außergerichtlich nicht 

erfolgreich beigetriebene zivilrechtliche Forderungen je ein Mahnverfahren durchgeführt wird, kann 

über die Anzahl der Mahnverfahren damit kein unmittelbarer Rückschluss auf die Zahl der 

überschuldeten Haushalte getroffen werden. Die Entwicklung der Zahl der Mahnverfahren an sich ist 

jedoch geeignet, generell eine Aussage über Zahlungsprobleme zu treffen. 

Dieser Indikator wird für den Index seit 2020 nicht mehr genutzt, da eine Vergleichbarkeit mit den 

Bundesländern nicht gegeben ist. Gerichtliche Mahnverfahren werden an dem zuständigen 

Amtsgericht des Sitzes des betroffenen Gläubigers durchgeführt. Eine Zuordnung innerhalb der 

Statistik zum Wohnort/Bundesland der überschuldeten Personen ist nicht möglich.  

Gleichwohl ist die Entwicklung durchaus von Interesse und wird im Bericht mit dargestellt.  

Vollstreckungssachen 

Geschäftsvorfälle an Amtsgerichten, die unter ‚Vollstreckungssachen‘ zusammengefasst sind10: 

                                                           
10 Land Sachsen-Anhalt 2021 
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1. Anträge auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe für die Zwangsvollstreckung in das 

bewegliche Vermögen durch den Gerichtsvollzieher (§ 114 ZPO), 

2. Anträge auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses (§§ 829, 835 ZPO), 

3. Anträge auf Aufhebung, Einstellung oder Beschränkung der Zwangsvollstreckung (zum 

Beispiel § 769 Absatz 2, § 954 Absatz 2 ZPO in Verbindung mit Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe 

a der Verordnung (EU) Nummer 655/2014, §§ 954 Absatz 3 Satz 1, 955 Satz 1, 1084, 1096, 

1109 ZPO oder § 31 AUG), 

4. Erinnerungen gegen die Art und Weise der Zwangsvollstreckung durch den Gerichtsvollzieher 

(§ 766 ZPO) und Rechtsbehelfe nach § 954 Absatz 2 ZPO in Verbindung mit Artikel 34 Absatz 

1 Buchstabe b und Absatz 2 der Verordnung (EU) Nummer 655/2014, 

5. Vollziehung von in einem anderen Mitgliedsstaat erlassenen Beschlüssen zur vorläufigen 

Kontenpfändung nach §§ 949 Absatz 2, 952, 954 Absatz 4 ZPO, 

6. Anträge auf Vollstreckungsschutz (§ 765a ZPO), 

7. Anträge auf Festsetzung der Vollstreckungskosten (§ 788 Absatz 2 ZPO), 

8. Anträge auf Genehmigung der Durchsuchung der Wohnung des Schuldners (§ 758a ZPO, § 

287 Absatz 4 AO), 

9. Anträge der Finanzbehörde auf Anordnung der Ersatzzwangshaft (§ 334 Absatz 1 AO), 

10. Anträge auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung nach § 889 ZPO, 

11. Widersprüche gegen die Eintragungsanordnung (§ 882d Absatz 1 ZPO), 

12. Anträge auf einstweilige Aussetzung der Eintragung (§ 882d Absatz. 2 ZPO), 

13. Anträge auf Erlass eines Haftbefehls (§ 802g ZPO oder § 284 Absatz. 8 AO). 
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